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1. Sachverhalt und Fragestellung 

Im Rahmen verschiedener Aufnahmeprogramme für Afghanistan (Bundesaufnahmeprogramm, 
Ortskräfteverfahren u.a.) werden an der deutschen Botschaft in Islamabad (Pakistan) Sicherheits-
überprüfungen für alle Personen durchgeführt, die eine (vorläufige) Aufnahmezusage erhalten 
haben. Nach Angaben der Bundesregierung müssen Personen bereits ab 16 Jahren entsprechende 
Überprüfungen bzw. Interviews durchlaufen.1 Nach pakistanischem Recht dürfen diese Personen 
– zumindest nach Aussage der Bundesregierung – offenbar auch ohne Begleitung (durch Sorgebe-
rechtigte oder Rechtsbeistand) interviewt werden.2 Ob die Sicherheitsüberprüfungen von 16-jäh-
rigen afghanischen Schutzsuchenden in der deutschen Botschaft in Islamabad tatsächlich ohne 
Beisein von Sorgeberechtigten oder einem Verfahrensbeistand erfolgen, lässt sich dieser Stelle 
nicht verifizieren. 

Deutsche Botschafts- oder Konsulatsangehörige üben in den Räumlichkeiten einer deutschen 
Auslandsvertretung – z.B. bei der Erteilung von Visa – regelmäßig (extraterritorial)3 deutsche Ho-
heitsgewalt aus. Sie sind dabei auch im Ausland an deutsches Recht (einschließlich der Grund- 
und Menschenrechte) gebunden. Fraglich bleibt aber, ob sich Angehörige einer deutschen Aus-
landsvertretung, sofern sie in den Räumlichkeiten der deutschen Botschaft eine Sicherheitsüber-
prüfung als Teil eines Aufnahmeverfahrens für afghanische Staatsangehörige nach § 22 AufenthG 
durchführen, auf die Anwendung verfahrensrechtlicher Regelungen des (pakistanischen) Orts-
rechts berufen und diese auch anwenden dürfen. Immerhin würde sich die Durchführung einer 
Sicherheitsüberprüfung (einschließlich amtlicher Befragungen / Interviews etc.) unter Anwen-
dung von pakistanischem Verfahrensrecht deutlich einfacher gestalten, da auf das Hinzuziehen 
eines Rechtsbeistands oder eines Sorgeberechtigten verzichtet werden könnte. 

Im Rahmen dieses Sachstandes soll zunächst aus völkerrechtlicher Sicht die „Vorfrage“ beant-
wortet werden, ob im Rahmen einer Sicherheitsüberprüfung in der deutschen Botschaft in Pakis-
tan deutsches Verfahrensrecht (insb. § 80 AufenthG) oder pakistanisches Ortsrecht zur Anwen-
dung kommt (dazu 2.) und inwieweit die VN-Kinderrechtskonvention zu beachten ist (dazu 3.).  

 

1 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE, „Sicherheitsüberprüfungen von 
Schutzsuchenden“, BT-Drs. 20/8154 v. 29.8.2023, Antwort zu Frage 16, https://dserver.bundes-
tag.de/btd/20/081/2008154.pdf. 

2 In Pakistan gelten Kinder gemäß Sec. 2 Majority Act 1875 als minderjährig, solange sie nicht das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. Eine besondere Altersregelung existiert zudem hinsichtlich der Eheschließung in einigen pa-
kistanischen Provinzen. Gem. der Definition im dem (für die ostpakistanische Provinz Punjab/ Pandschab gel-
tenden) Punjab Marriage Restraint Act von 1929 sind Kinder i.S.d. Gesetzes Männer unter 18 und Frauen unter 
16 Jahren (G Nr. XIX v 1929, http://punjablaws.gov.pk/laws/147a.html: „In this Act ´child` means a person who, 
if a male, is under eighteen years of age, and if a female, is under sixteen years of age.“ Als Grenze nach dem 
Guardians and Wards Act setzt die pakistanische Rechtsprechung offenbar bereits das Pubertätsalter (15 Jahre).  
Vgl. zum pakistanischen Kindschaftsrecht Weishaupt, in: Henrich/Dutta/Ebert (Hrsg.), Internationales Ehe- und 
Kindschaftsrecht, Landesbericht Pakistan, Verlag für Standesamtswesen GmbH, Frankfurt/Berlin, IEK Online 
2004–2024, S. 75 f. sowie Vorwort zum Landesbericht „Pakistan“, https://www.vfst.de/apps/elbib/biblio-
thek/IEK/IEK_PAK_III_A_Kindschaftsrecht_vfst. 

3 Dass eine deutsche Botschaft oder ein deutsches Konsulat im Ausland kein (extraterritoriales) deutsches  
Hoheitsgebiet darstellt, ergibt sich indirekt aus Art. 4 Abs. 1 WÜK, welcher lautet: „Eine konsularische Vertre-
tung kann im Hoheitsgebiet des Empfangsstaats nur mit dessen Zustimmung errichtet werden.“ 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/081/2008154.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/081/2008154.pdf
http://punjablaws.gov.pk/laws/147a.html
https://www.vfst.de/apps/elbib/bibliothek/IEK/IEK_PAK_III_A_Kindschaftsrecht_vfst
https://www.vfst.de/apps/elbib/bibliothek/IEK/IEK_PAK_III_A_Kindschaftsrecht_vfst
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Auf die ausländerrechtlichen Fragestellungen geht dann das Gutachten des Fachbereichs 3 der 
Wissenschaftlichen Dienste ein.4 
 

2. Konsularrecht 

Das Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen vom 24. April 1963 (WÜK)5 be-
antwortet die Fallfrage zwar nicht eindeutig, enthält aber Regelungen zur Frage der Anwendung 
von „heimischem“ Recht der Auslandsvertretung (sog. Recht des Entsendestaates) bzw. von Orts-
recht (sog. Recht des Empfangsstaates) durch Angehörige einer Auslandsvertretung. 

Art. 55 Abs. 1 WÜK6 trifft eine grundlegende Regelung über die Anwendung von Ortsrecht 
(Recht des Empfangsstaates), welche lautet: „Alle Personen, die Vorrechte und Immunitäten  
genießen, sind unbeschadet derselben verpflichtet, die Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften 
des Empfangsstaats zu beachten.“ 

Das WÜK will damit einen Ausgleich zwischen diplomatischen bzw. konsularischen Privilegien 
(Immunitäten) von Angehörigen des Entsendestaates und den Interessen des Empfangsstaates 
herstellen und dabei sicherstellen, dass ausländische Diplomaten, die im Rechtsverkehr (oder 
etwa im Straßenverkehr) des Empfangsstaates in Erscheinung treten, das jeweilige Ortsrecht  
beachten („Beachtungspflicht“).7  

Für Tätigkeiten und Vorgänge innerhalb einer Auslandsvertretung8 besteht dagegen gewohn-
heitsrechtlich ein „Recht der freien inneren Organisation“9 – z.B. hinsichtlich der Gestaltung der 
Arbeitsverhältnisse mit Ortskräften, aber auch mit Blick auf die Anwendung des „Heimatrechts“ 
(Recht des Entsendestaates der Auslandsvertretung) bei innerdienstlichen Angelegenheiten. So 
gilt etwa im Verhältnis zwischen den Angehörigen einer Auslandsvertretung allein das heimi-
sche Beamten- bzw. Dienstrecht, ohne dass dabei anderweitiges (oder entgegenstehendes) Orts-
recht zu beachten wäre. Das Recht der freien Organisation tritt umso stärker in den Vordergrund, 
als durch die Anwendung des Rechts des Entsendestaates keine Rechte bzw. Interessen des  

 

4 WD 3 – 3000 – 008/24. 

5 BGBl. 1969 Teil II Nr. 59, S. 1587 ff., https://www.justiz.nrw.de/Bibliothek/ir_on-
line_db/ir_htm/frame_wuek_24-04-1963.htm.  

6 Art. 41 des Wiener Übereinkommens vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen (WÜD), BGBl. 1964 
Teil II Nr. 38, S. 959 ff., enthält eine gleichlautende Regelung. 

7 Die „Beachtungspflicht“ hebt die diplomatische Immunität im Ausland völkerrechtlich allerdings nicht auf. 

8 Außer Frage steht, dass die Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen in den Räumlichkeiten einer deut-
schen Auslandsvertretung völkerrechtlich zulässig ist. Art. 55 Abs. 2 WÜK macht diesbezüglich folgende – hier 
aber nicht einschlägige – Einschränkung: „Die konsularischen Räumlichkeiten dürfen nicht in einer Weise be-
nutzt werden, die mit der Wahrnehmung der konsularischen Aufgaben unvereinbar ist.“ 

9 Vgl. Michael Richtsteig, Wiener Übereinkommen über diplomatische und konsularische Beziehungen, Kommen-
tierung, Baden-Baden: Nomos 2. Aufl. 2010, zu Art. 41 WÜD, S. 102. 

https://www.justiz.nrw.de/Bibliothek/ir_online_db/ir_htm/frame_wuek_24-04-1963.htm
https://www.justiz.nrw.de/Bibliothek/ir_online_db/ir_htm/frame_wuek_24-04-1963.htm
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Empfangsstaates betroffen sind.10 Im Ergebnis lässt sich Art. 55 WÜK nicht dazu heranziehen, 
um eine Anwendung von (pakistanischem) Ortsrecht auf Sicherheitsüberprüfungen von Dritt-
staatlern durch deutsche Botschaftsangehörige zu begründen. 

Was die Frage der Minderjährigkeit anbetrifft, so trifft Art. 5 WÜK, welcher die konsularischen 
Aufgaben regelt, in lit. h) folgende Regelung: „Die konsularischen Aufgaben bestehen darin, […] 
im Rahmen der Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften des Empfangsstaats die Interessen min-
derjähriger […] Angehöriger des Entsendestaats zu wahren […].“ Die Kommentarliteratur führt 
zur Interpretation des Art. 5 lit. h) WÜK aus: „Wann eine Person minderjährig ist, sagt das WÜK 
nicht, so dass im Zweifel auf das nationale Recht des Entsendestaates – also das „Heimatrecht“ 
der Auslandsvertretung – zurückgegriffen werden muss. Das sind im deutschen Recht die  
§§ 104 ff. BGB.“11 

Ansonsten ist Art. 5 WÜK auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar, da nicht die Interessen-
wahrung von deutschen Minderjährigen, sondern die Sicherheitsüberprüfung von (afghani-
schen) Drittstaatlern in Rede steht. Afghanische Minderjährige kommen, weil sie keine deut-
schen Staatsbürger sind, nicht in den Genuss konsularischer Betreuung durch die deutsche Aus-
landsvertretung. Die konsularische Betreuung (Interessenwahrung) von deutschen Staatsbürgern 
erfolgt – als Ausfluss von Art. 55 Abs. 1 WÜK – selbstredend im Einklang mit der Rechtsord-
nung des Empfangsstaates, da es sich um eine „konsular-externe“ Angelegenheit (s.o.) handelt, 
die regelmäßig den Kontakt zu den Behörden des Empfangsstaates (Jugend- oder Familienge-
richte, Jugendämter u.a.m.) voraussetzt. 
 

3. Kinderrechtskonvention 

Die VN-Kinderrechtskonvention12 (KRK) wurde von Deutschland 1992 ratifiziert und bindet 
deutsche Hoheitsgewalt auch dann, wenn diese im Ausland (extraterritorial) ausgeübt wird.  

Gem. Art. 1 der Konvention ist „ein Kind im Sinne dieses Übereinkommens jeder Mensch, der 
das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach dem auf das 
Kind anzuwendenden Recht nicht früher eintritt.“ Sowohl das deutsche Recht (vgl. § 2 BGB) als 
auch das pakistanische Recht (Sec. 2 Majority Act 1875, s.o. Fn. 2) gehen – im Einklang mit  
Art. 1 KRK – von einem Eintritt der Volljährigkeit mit 18 Jahren aus. Folgende Regelungen der 
Konvention erscheinen mit Blick auf den in Rede stehenden Sachverhalt relevant.  

 

10 Die in Rede stehenden Sicherheitsüberprüfungen in den Räumlichkeiten der deutschen Botschaft in Pakistan 
betreffen keine pakistanischen, sondern afghanische Minderjährige (also gewissermaßen „Drittstaatler“). 

11 Wagner/Raasch/Pröbstl, Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen vom 14. April 1963.  
Kommentar für die Praxis, Berlin 2007, Art. 5, Rn. 2.2.8. (S. 103). 

12 Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989, BGBl. II 1990, S. 121, 
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/93140/78b9572c1bffdda3345d8d393acbbfe8/uebereinkommen-ueber-die-
rechte-des-kindes-data.pdf. 

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/93140/78b9572c1bffdda3345d8d393acbbfe8/uebereinkommen-ueber-die-rechte-des-kindes-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/93140/78b9572c1bffdda3345d8d393acbbfe8/uebereinkommen-ueber-die-rechte-des-kindes-data.pdf
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Art. 3 Abs. 1 KRK lautet:  

„Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten  
Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen 
getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.“ 

Bei Art. 3 KRK handelt es sich um eine zentrale Norm der Konvention („best interests of the 
child“). Mit Blick auf den in Rede stehenden Sachverhalt ließe sich folgendermaßen argumentie-
ren: Sofern verfahrensrechtlich unterschiedliche Rechtsordnungen zur Anwendung gelangen 
könnten, hat ein Staat mit Blick auf Art. 3 KRK im Zweifel dasjenige Recht anzuwenden, wel-
ches dem Kindeswohl am meisten entspricht. Behandelt also die deutsche Rechtsordnung  
16-jährige als minderjährig und verlangt im Rahmen von amtlichen Befragungen und Überprü-
fungen verfahrensrechtlich das Hinzuziehen eines Sorgeberechtigten bzw. Rechtsbeistandes, 
während die pakistanische Rechtsordnung – laut Angaben der Bundesregierung – auf deren Bei-
sein offenbar verzichtet, so wird dem Schutz des Betroffenen durch Anwendung des deutschen 
Verfahrensrechts im Ergebnis stärker Rechnung getragen als durch die Anwendung von pakista-
nischem Recht. Im Lichte der Kinderrechtskonvention erscheint somit die Anwendung von  
deutschem Verfahrensrecht vorzugswürdig. 

Gem. Art. 12 Abs. 2 KRK muss einem Kind Gelegenheit gegeben werden, „in allen das Kind be-
rührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter 
oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu 
werden.“ Die Norm macht allerdings nicht deutlich, ab welchem Alter ein Minderjähriger / eine 
Minderjährige allein oder (nur) in Begleitung von Sorgeberechtigten / Rechtsbeistand im Rahmen 
eines Verwaltungsverfahrens angehört werden darf. Art. 12 Abs. 2 KRK stellt es in das Ermessen 
der jeweiligen staatlichen Stellen, zu entscheiden, ob das Kind unmittelbar oder nur dessen Ver-
treter angehört werden soll.13 Der VN-Ausschuss für die Rechte des Kindes, der nach Maßgabe 
von Art. 43 KRK zur Überwachung und Auslegung der Konvention eingesetzt ist, hat in seinen 
allgemeinen Empfehlungen (general recommendations), die er gem. Art. 45 lit. d) der Konvention 
abgeben kann, konkrete Altersgrenzen in diesem Zusammenhang bislang nicht thematisiert.14 

Art. 22 Abs. 1 KRK trifft für Flüchtlingskinder folgende Regelung: 

„Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ein Kind, das die 
Rechtsstellung eines Flüchtlings begehrt oder nach Maßgabe […] des innerstaatlichen Rechts als 
Flüchtling angesehen wird, angemessenen Schutz und humanitäre Hilfe bei der Wahrnehmung der 
Rechte erhält, die in diesem Übereinkommen […] festgelegt sind, und zwar unabhängig davon, ob es 
sich in Begleitung seiner Eltern oder einer anderen Person befindet oder nicht.“ 

 

13 Stefanie Schmahl, United Nations Convention on the Rights of the Child, Commentary, 2021, Art. 12 Rn. 21:  
„A more detailed regulation as to when a child must be heard directly or who may represent the child is not 
contained in Art. 12 para 2 CRC. This decision is fundamentally left to the discretion of States Parties when im-
plementing the requirements of Art. 12 para 2 CRC.“ 

14 Dies., Art. 12 Rn. 21. 
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Art. 22 KRK gewährt keinen Anspruch auf Asyl. Gem. Art. 22 KRK kann ein(e) Minderjährige(r) 
daher nur um allgemeinen völkerrechtlichen Schutz nachsuchen.15 Im Anerkennungsverfahren 
als Flüchtling (i.S.d. Genfer Flüchtlingskonvention, GFK) gewährt Art. 22 KRK einem/einer Min-
derjährigen eine Reihe von prozeduralen Rechten16 – insbesondere die Vertretung durch einen 
Erwachsenen, der mit den Hintergründen der Minderjährigen vertraut ist. Nach Auffassung des 
VN-Ausschusses für die Rechte des Kindes, der die KRK – in völkerrechtlich allerdings nicht 
verbindlicher Weise – auslegt, haben Minderjährige in Anerkennungsverfahren überdies An-
spruch auf Rechtsbeistand.17 Das Fehlen eines Verfahrensbeistandes könnte nach Auffassung des  
Ausschusses zu „substantial injustice“ führen.18 

Die prozeduralen Rechte Minderjähriger, die der VN-Kinderrechtsausschuss und die Völker-
rechtslehre aus Art. 22 KRK mit Blick auf Flüchtlingskinder ableiten, betreffen (lediglich) das 
Anerkennungsverfahren als Flüchtling. Der Anwendungsbereich einer völkerrechtlichen Norm 
lässt sich nicht ohne weiteres auf andere Sachverhaltskonstellationen ausdehnen.19 Aus gutem 
Grund ist für die (einheitliche) Auslegung der KRK primär der VN-Kinderrechtsausschuss zu-
ständig. Zuständig für die Auslegung deutschen Rechts sind jedoch deutsche Gerichte und Be-
hörden, die dabei auch völker- und menschenrechtliche Normen zu beachten haben („völker-
rechtsfreundliche“ Auslegung). Es wäre daher zu überlegen, ob entsprechende deutsche Verfah-
rensregelungen zumindest im Lichte des Rechtsgedankens von Art. 22 KRK ausgelegt werden 
könnten, wonach verfahrensrechtlicher Beistand in flüchtlingsrechtlichen Anerkennungsverfah-
ren erforderlich ist. 

Dies würde voraussetzen, dass das in Rede stehende nationale Verwaltungsverfahren von der  
Sache her mit einem flüchtlingsrechtlichen Anerkennungsverfahren vergleichbar erscheint. Für 
die Aufnahme von ausländischen Staatsangehörigen in der Bundesrepublik Deutschland lassen 
sich grundsätzlich die Vorschriften des Asylgesetzes (AsylG) und des Aufenthaltsgesetzes  
(AufenthG) heranziehen. Die Aufnahme von afghanischen Staatsangehörigen mit Sicherheits-
überprüfungen in Pakistan erfolgen laut Bundesregierung20 zurzeit nach § 22 S. 2 AufenthG (also 

 

15 Stefanie Schmahl, United Nations Convention on the Rights of the Child, Commentary, Baden-Baden, München 
2021, Art. 22 Rn. 1. 

16 Dies., Art. 22 Rn. 17. 

17 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 6 (2005); CRC/GC/2005/6, para 68 ff. (69), 
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/gc6.pdf. Der Ausschuss führt aus: „An asylum-seeking child 
should be represented by an adult who is familiar with the child’s background and who is competent and able 
to represent his or her best interests […]. The unaccompanied or separated child should also, in all cases, be 
given access, free of charge, to a qualified legal representative, […].“ 

18 Vgl. CRC Committee, N.B.F. v. Spain, 27. Septenber 2018, CRC/C/79/D/11/2017, para. 12.8. 

19 Auch die allgemeinen Auslegungsregeln für völkerrechtliche Verträge nach Art. 31 und 32 der WVRK geben 
dazu keinen Anlass. 

20 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE, „Sicherheitsüberprüfungen von 
Schutzsuchenden“, BT-Drs. 20/8154 v. 29.8.2023, Antwort zu Frage 1, https://dserver.bundes-
tag.de/btd/20/081/2008154.pdf. 

https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/gc6.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/081/2008154.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/081/2008154.pdf
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„zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland“21) – nicht dagegen nach  
§ 3 AsylG (Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft i.S.d. GFK). Im Rahmen der Verfahren zur 
Erteilung eines Visums ist eine Sicherheitsprüfung vorgesehen. Die an der deutschen Botschaft in 
Pakistan durchgeführten Sicherheitsüberprüfungen erweisen sich damit in prozeduraler Hinsicht 
als Teil eines Aufnahmeverfahrens i.S.v. § 22 AufenthG. 

Aus Sicht eines afghanischen Minderjährigen macht es von der Zielsetzung her aber keinen Un-
terschied, ob das Ziel einer Aufnahme in der Bundesrepublik Deutschland verfahrensrechtlich 
durch eine Anerkennung als Flüchtling (§ 3 AsylG) oder aus humanitären bzw. politischen Grün-
den (§ 22 S. 1 bzw. S. 2 AufenthG) verfolgt wird. In beiden Fällen steht aus Sicht der Kinder-
rechtskonvention das Wohl des Kindes (Art. 3 KRK) sowie die spezifische Vulnerabilität des 
Kindes im Vordergrund.22 Dies spricht dafür, den Rechtsgedanken des Art. 22 KRK auf ein Auf-
nahmeverfahren i.S.v. § 22 AufenthG zu übertragen. 

 

*** 

 

21 § 22 AufenthG lautet: „Einem Ausländer kann für die Aufnahme aus dem Ausland aus völkerrechtlichen oder 
dringenden humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Eine Aufenthaltserlaubnis ist zu 
erteilen, wenn das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat oder die von ihm bestimmte Stelle zur 
Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland die Aufnahme erklärt hat.“ Aufnahme gem.  
§ 22 S. 2 AufenthG finden z.B. ehemalige afghanische Ortskräfte, die in Feldlagern der Bundeswehr in  
Afghanistan Dienst geleistet haben. 

22 Vgl. Stefanie Schmahl, United Nations Convention on the Rights of the Child, Commentary, Baden-Baden, Mün-
chen 2021, Art. 12 Rn. 17. 
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